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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Roman Müller-Böhm, Stefan Thomae, Nicola Beer,  
Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz),  
Dr. Marco Buschmann, Britta Katharina Dassler, Bijan Djir-Sarai,  
Hartmut Ebbing, Dr. Marcus Faber, Otto Fricke, Katrin Helling-Plahr,  
Katja Hessel, Reinhard Houben, Olaf in der Beek, Thomas L. Kemmerich,  
Pascal Kober, Dr. Lukas Köhler, Oliver Luksic, Alexander Müller, Frank Sitta, 
Bettina Stark-Watzinger, Benjamin Strasser, Katja Suding, Gerald Ullrich  
und der Fraktion der FDP 

Völkerrechtliche Immunität durch UN-Richtermandat 

Die Türkei hat am 21. September 2016 den türkischen Diplomaten Aydin Sefa 
Akay, der von 2003 bis 2012 Richter am Internationalen Strafgerichtshof für Ru-
anda tätig war und dem „Mechanismus für die UN-Tribunale zu Ruanda und Ex-
Jugoslawien“ (MICT) zum Zeitpunkt seiner Verhaftung als Berufungsrichter an-
gehörte, in seinem Haus in der Türkei festgenommen (www.zeit.de/news/2016-
11/09/tuerkei-un-richter-tuerkischer-kollege-trotz-diplomatischer-immunitaet-
festgenommen-09202628), obwohl die Immunität unter anderem in Artikel 29 
Nummer 2 der Resolution 1966 des UN-Sicherheitsrates aus dem Jahr 2010 be-
nannt wird und sich nach Artikel 29 Absatz 1 ebendieser auf das Übereinkommen 
vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Natio-
nen bezieht und nach Artikel 11 Richtern der Vereinten Nationen weitreichende 
Immunität gewährt. 
Der Grund für die Verhaftung war unter anderem eine App, die auf seinem Mo-
biltelefon gefunden wurde, mit der auch Putschisten kommuniziert haben sollen. 
Obwohl von zahlreichen Seiten aufgrund seiner Tätigkeit als UN-Richter auf 
seine diplomatische Immunität verwiesen wurde, blieb diese unbeachtet, da aus 
türkischer Sicht die Anklage nicht in Verbindung mit seiner diplomatischen Tä-
tigkeit gestanden haben soll. Somit wurde Aydin Sefa Akay schließlich zu sie-
beneinhalb Jahren Haft verurteilt, obwohl dieser vehement bestritt an dem Putsch-
versuch beteiligt gewesen zu sein noch Verbindung zu der Gülen-Bewegung zu 
haben. 
Der damalige türkische Justizminister Bekir Bozdağ stellte in einem Interview 
ferner klar, dass es kein völkerrechtliches Dokument geben würde, welches  
Aydin Sefa Akay Immunität geben würde. „Man müsste nur einmal hinschauen.“ 
Die Nichtbeachtung der Immunität irritierte, da die Türkei 2010 als UN-Sicher-
heitsratsmitglied selbst der Resolution 1966 zugestimmt hat. 
Eine schnelle Reaktion von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft, als 
auch eine Reaktion der Türkei auf die Aufforderung der Vereinten Nationen,  
Aydin Sefa Akay freizulassen, blieb zunächst aus. Einem im Anschluss erfolgten 
grundsätzlich bindendem Gerichtsbeschluss, Aydin Sefa Akay freizulassen (vom 
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31. Januar 2017), hat die Türkei ebenfalls nicht Folge geleistet (www.lto.de/ 
recht/nachrichten/n/tuerkei-richter-haft-un-gericht-freilassung-angeordnet). Erst 
nachdem Aydin Sefa Akay Rechtsmittel zum Kassationshof eingelegt hatte, ist 
dieser vorläufig freigelassen worden, darf bis heute das türkische Staatsgebiet 
nicht verlassen. Aydin Sefa Akay übte sein Richteramt seit Juni 2017 offiziell 
wieder aus, da er aber nicht nach Den Haag reisen durfte, konnte er dies faktisch 
jedoch nicht. Im Juni 2018 hätte die Wiederernennung von Aydin Sefa Akay als 
UN-Richter durch den UN-Generalsekretär turnusgemäß am 29. Juni 2018 statt-
finden können. Aufgrund des anhaltenden Drucks der türkischen Regierung fand 
diese aber nicht statt. 
Die Unabhängigkeit von Richtern als Schutzmechanismus ist in einer Demokratie 
ein zentrales Element und von wesentlicher Bedeutung. Diese garantiert Richtern 
nicht nur eine sachliche sondern auch eine persönliche Unabhängigkeit, damit sie 
frei von Zwängen und Einflüssen ihr Amt ausüben können. Man spricht in diesem 
Fall auch von einer sogenannten doppelten Unabhängigkeit, die über die Bedeu-
tung für das nationale Recht hinaus, auch eine hervorgehobene Stellung für das 
Völkerrecht besitzt. Insbesondere Richter an internationalen Gerichtshöfen müs-
sen davor geschützt werden, von den beteiligten Staaten oder ihrem Heimatstaat 
unter Druck gesetzt zu werden (z. B. durch politisch motivierte Strafverfolgung). 
Wesentliches Mittel, um die persönliche Unabhängigkeit des Richters in solchen 
Fällen zu gewährleisten, ist die Immunität, durch die er weder festgenommen 
noch vor einem Gericht verklagt oder angeklagt werden kann. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Besaß Aydin Sefa Akay aus Sicht der Bundesregierung zum Zeitpunkt seiner 

Verhaftung, seines Gerichtsverfahrens oder seiner Verurteilung aufgrund 
seiner Tätigkeit als UN-Richter völkerrechtliche Immunität? 

2. Wenn ja, wie hat die Bundesregierung sich für die Durchsetzung seiner Im-
munität eingesetzt? 

Welche Maßnahmen hat sie getroffen? 
3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Aussage des damaligen türkischen 

Justizministers Bekir Bozdağ, dass Aydin Sefa Akay keine diplomatische 
Immunität besitzen würde (https://washingtonhatti.com/2017/02/01/turkish-
justice-minister-after-cnn-gets-a-scolding-from-trump-it-targets-turkey)? 

4. Ist beim damaligen Treffen des UN-Sicherheitsrates im Juni 2017, an dem 
auch Deutschland teilgenommen hat, das Thema Aydin Sefa Akay bespro-
chen worden? 
Hat sich die Bundesregierung zu diesem Thema geäußert oder Maßnahmen 
ergriffen? 
Welche Reaktion erfolgte darauf? 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung die damalige Festnahme von Aydin Sefa 
Akay? 

6. Welche Schutzmaßnahmen hat die Bundesregierung getroffen, um Aydin 
Sefa Akay aus der türkischen Haft zu befreien? 

7. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, sofern die Türkei ihre Hal-
tung zu Aydin Sefa Akay nicht ändert? 

8. Welche politischen Maßnahmen auf europäischer und internationaler Ebene 
sieht die Bundesregierung vor, um die Lage Aydin Sefa Akays zu verändern? 
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9. Wie beurteilt die Bundesregierung die Nichtwiederernennung von Aydin 
Sefa Akay als UN-Richter am 29. Juni 2018 aufgrund seiner Verurteilung im 
Juni 2017 als Mitglied einer terroristischen Vereinigung und anderer Vor-
würfe? 

10. Stimmt die Bundesregierung mit der Ansicht des Deutschen Anwaltsvereins 
überein, dass die Initiative der türkischen Regierung, die Wiederernennung 
Aydin Sefa Akays zu verhindern, einer rechtlichen Grundlage entbehrt 
(www.zeit.de/news/2018-07/04/uno-anwaltsverein-verurteilt-verhinderte-
wiederernennung-von-tuerkischem-un-richter-04204203)? 

11. Wie ist die Haltung der Bundesregierung bezüglich eines EU-Beitritts der 
Türkei unter Berücksichtigung der aktuellen völkerrechtlichen Geschehen? 

12. Welchen Stellenwert misst die Bundesregierung völkerrechtlichen Verträgen 
mit der Türkei zu, wenn die Türkei diese durch innerstaatliche Maßnahmen 
verletzt? 

13. Sieht die Bundesregierung ein akutes Schutzbedürfnis für Angehörige der 
internationalen Justiz oder der international agierenden Vereinigungen in der 
Türkei? 

14. Sieht die Bundesregierung ein akutes Schutzbedürfnis für Angehörige der 
internationalen Justiz oder der international agierenden Vereinigungen in 
weiteren Staaten? 

Wenn ja, in welchen? 
15. Wird die Bundesregierung durch das Auswärtige Amt die Reise- und Lage-

einschätzung bezüglich der Türkei verändern? 
16. Welche Möglichkeiten stehen der Bundesregierung zur Verfügung, um einen 

UN-Richter vor einer Festnahme und Haft in einem anderen Staat zu schüt-
zen, und welche Schutzmechanismen kann die Bundesregierung in einem 
solchen Fall ergreifen? 

17. Befürwortet die Bundesregierung scharfe Sanktionen gegen einen Staat, der 
die Immunität von UN-Richtern nicht beachtet? 

18. Wird die Bundesregierung konkrete Maßnahmen ergreifen, um in einem sol-
chen Fall die völkerrechtliche Immunität durchzusetzen? 

Wenn ja, welche? 
19. Wie plant die Bundesregierung, die Einhaltung völkerrechtlich begründeter 

Immunitäten langfristig sicherzustellen? 

Berlin, den 22. August 2018 

Christian Lindner und Fraktion
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